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lung wird in wenigen Wochen stattfinden, Sie
werden stolz als gerechtfertigter Mann den
Gerichtssaal verlassen. Wozu wollen Sie aber
bis dahin sich des Genusses der Freiheit
berauben?" Der Müller starrte unentschlossen vor
sich hin. „Wenn Sie selbst auch die Freiheit
nicht brauchen, Lahnert, so harrt Ihrer doch
Ihre Familie," setzte der Anstaltsvorsteher hinzu.

Das entschied. Noch am selben Abend sank
der Schwergeprüfte seiner laut weinenden Frau
in die Arme. Da dachten sie nicht mehr an die
bittere Armut, der sie entgegengingen, nicht an
den Verlust der Mühle und ihrer mühsam
gemachten Ersparnisse, nicht an den Jammer
wegen Beschaffung der Schuldsumme, der sie

hineingetrieben in das ungeheure Unglück. Die
schreckliche Anklage und Verurteilung hatte alle
diese ihnen früher unerträglich erscheinenden
Lasten zu kleinen und leichten gemacht, und
die Freude über die wiedererlangte Ehre und
Freiheit des unschuldig Verurteilten war so

groß, daß vor ihrem strahlenden Lichte jeder
Schatten zurückweichen mußte.

Von nun an gestaltete sich auch ihr äußerer
Lebensweg besser: Die Eltern betrieben in der
Stadt ein einträgliches Mehlgeschäft und ihre
gehörlose, talentvolle Tochter Walpurgis widmete
sich mit Erfolg der Kunstmalerei.

Zur Belehrung

Schilderung des italienischen Holkscharakters.
Der Italiener ist von mittlerem Wuchs und
trägt den Kopf hoch und frei auf starkem Nacken.
Er hat eine breite Brust, bewegliche Gliedmaßen
und kräftige Muskeln. Sein Haar ist meist
schwarz und dicht; seine Augen sind ausdrucksvoll

und lebhaft; seine kraftvolle und
wohltönende Stimme befähigt ihn ebenso zum
Befehl wie zum Gesang. Er ist von ungemein
gewecktem Geist, der Begeisterung leicht
zugänglich, aber zu gleicher Zeit fähig, sich
zurückzuhalten und ihren Ausdruck zu mäßigen; unter
dem Anschein der Natürlichkeit voll berechneter
Vorsicht; fast ausnahmslos mäßig in Speise
und Trank, eine Eigenschaft, die den italienischen
Arbeiter in fremden Ländern und Werkstätten
besonders hochgeschätzt macht.

Me siZilittuilg ist eine unterschristliche
Bescheinigung über den Empfang vo^ Geld oder
andern Wertgegenständen. Die Quittung muß

genau angeben: a) Namen, Berns und Wohnort
des Zahlenden; b) den Wert der Leistung;

o) Ort und Datum der Inempfangnahme;
à) die eigenhändige Unterschrift des Ausstellers
und, wenn zutreffend, e) für wessen Rechnung
die Zahlung in Empfang genommen wurde.
Die Ausstellung der Quittung erfolgt entweder
als selbständige Urkunde oder aber auf der
Rechnung oder dem Schuldschein selber. —
Verlange für jede Zahlung eine
formrichtige Quittung!

Mus der Taubstummenwelt

Haubstumulmbuttd Wer«. Anläßlich seines

Ivjährigen Bestehens gedenkt obiger Verein
vom 3. bis 6. September eine Rundreise ins
schöne Dessin zu unternehmen. Abfahrt am
Samstag den 3. September, morgens mit
dem ersten Morgenschuellzug nach Luzern, mit
Schiff nach Flüelen, per Bahn nach Göschenen,
dann zu Fuß durch die imposante Schöllenen-
schlucht nach Andermatt, nach dem Mittagessen
per Postauto über den Gotthardpaß nach Äirolo,
von dort per Bahn gegen Abend, fts9 Uhr,
in Lugano an. — 2. Tag: Besichtigung in
Lugano und eventuell Bergfahrt auf Monte San
Salvatore, nachmittags per Schiff an den beiden

schönen Orten Melide und Marcote vorbei nach

Ponte-Tresa, von dort per Bahn längs der
italienischen Grenze nach Luino und per Schiff
nach Brissago (Quartierbezug). — 3. Tag:
Ein Spaziergang über Ronco und Ascona,
dort Mittagessen, nachher per Postauto oder

zu Fuß nach Locarno und Besichtigung dieses
Ortes und Fahrt auf Madonna del Sasso,
Besichtigung der berühmten und prächtig
gelegenen Kirche. — 4. Tag: Abfahrt mit der
neuen hochinteressanten Centovalli-Bahn über
Camedo (Grenze) nach Domodossola, per Schnellzug

via Simplon und Lötschberg nach Kander-
steg, anschließend einen Spaziergang zum
Oeschinensee, gegen Abend, ft<t8 Uhr, sind wir
in Bern.

Der Preis für die Teilnahme an dieser
interessanten Tessinerfahrt beträgt Fr. 80. —,
inbegriffen alle Eisenbahn-, Schiff- und Post-
autofahrten, drei Nachtquartiere mit Frühstück
und vier Mittagessen. (Nachtessen auf Selbstkosten).

Für NichtMitglieder Fr. 85. —.
Anmeldungen sind zu richten an Hrn. Hans

Hehlen, Reiseführer, Rodtmattstraße 57,


	Schilderung des italienischen Volkscharakters

